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Die VOB ist für alle öffentlichen Auftraggeber verbindlich vorgeschrieben. Sie wird empfohlen für alle sonstigen Bauverträge.
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VOB Teil B

Allgemeine Vertragsbedingungen
für die Ausführung von Bauleistungen

Fassung 2006

s1
Art und Umfang der Leistung

1. Die auszuführende Leistung wird nach Art und Umfang durch den Vertrag
bestimml. Als Bestandteil des Vertrags gelten auch die Allgemeinen Tech-
nischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C).

2. Bei Widersprüchen im Vertrag gelten nacheinander:
a) die Leistungsbeschreibung,
b) die Besonderen Vertragsbedingungen,
c) etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen,
d) elwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen,
e) die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen tür Bauleistungen,
f) die Allgemeinen Vertragsbedingungen {ür die Ausführung von Bauleis-

lungen.
3. Anderungen des Bauenlwurfs anzuordnen, bleibt dem Auftraggeber vorbe-

halten.
4. NichtvereinbarteLeistungen.diezurAuslührungdervertraglichenLeistung

erforderlich werden, hat der Au{tragnehmer aut Verlangen des Aultragge-
bers mit auszutühren, außer wenn sein Betrieb auf derartige Leistungen
nicht eingerichtet ist. Andere Leistungen können dem Auftragnehmer nur
mit seiner Zustimmung übertragen werden.

s2
Vergütung

1. Durch die vereinbarten Preise werden alle Leistungen abgegolten, die nach
der Leistungsbeschreibung, den Besonderen Vertragsbedingungen, den
ZusätzJichen V€rtragsbedingungen, den Zusätzlichen Technischen Ver-
tragsbedingungen, den Ailgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für
Bauleislungen und der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leis-
tung gehören.

2. Die Vergütung wird nach den vertraglichen Einheitspreisen und den tat-
sächlich ausgeführten Leistungen berechnet, wenn keine andere Berech-
nungsert (2. B. durch Pauschalsumme, nach Stundenlohnsätzen. nach
Selbstkosten) vereinbart ist.

3. (1) Weicht die ausgelührte Menge der unter einem Einheitspreis erlassten
Leistung oder Teilleistung um nichl mehr als'10 v. H. von dem im Vertrag
vorgesehenen Umfang ab, so gilt der vertragliche Einheitspreis.
(2) Für die über 10 v. H. hinausgehende Uberschreitung des Mengenan-
satzes ist auf Verlangen ein neuer Preis unter Berücksichtjgung der Mehr
oder Minderkosten zu vereinbaren,
(3) Bei einer über 10 v. H. hinausgehenden Unterschreitung des Mengen-
ansatzes ist auf Verlangen der Einheitspreis tür die tatsächlich ausgeführte
Menge der Leistung oder Teillerstung zu erhöhen, soweit der Auftragneh-
mer nicht durch Erhöhung der Mengen bei anderen Ordnungszahlen (Po-
sitionen) oder in anderer Weise einen Ausgleich erhält. Die Erhöhung des
Einheitspreises soll im Wesentlichen dem Mehrbetrag entsprechen. der sich
durch Verteilung der Baustelleneinrichtungs- und Baustellengemeinkoslen
und der Allgemeinen Geschäftskosten aul die verringerte Menge ergibl. Die
Umsatzsteuer wird entsprechend dem neuen Preis vergütet.
(a) Sind von der unter einem Einheilspreis ertassten Leistung oder Teilleis-
tung andere Leistungen abhängig, lür die eine Pauschalsumme vereinbart
ist, so kann mrt der Anderung des Einheitspreises auch eine angemessene
Anderung der Pauschalsumme geforderl werden.

4. Werden im Vertrag ausbedungene Leistungen des Au{tragnehmers vom
Auflraggeber selbst übernommen (2. B. Lieferung von Bau-, Bauhilfs- und
Betraebsstoffen), so gilt, wenn nichts anderes vereinbart wird, S 8 Nr. 1

Abs, 2 entsorechend.
5. Werden durch Anderung des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des

Auftraggebers die Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene
Leistung geändert, so ist ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr
oder Minderkosten zu vereinbaren. Die Vereinbaruno soll vor der Ausfüh-
rung getroffen werden.

6. (1) Wird eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung gefordert, so hat der
Auttragnehmer Anspruch aut besondere Vergütung. Er muss iedoch den
Anspruch dem Auftraggeber ankündigen, bevor er mit der Auslührung der
Leistung beginnt,
(2) Die Vergütung bestimmt sich nach den Grundlagen der Preisermiltlung
für die vertragliche Leistung und den besonderen Kosten der geforderten
Leistung. Sie ist möglichst vor Beginn der Ausführung zu vereinbaren.

7. (1) lst als Vergütung der Leistung eine Pauschalsumme vereinbart, so bleibt
die Vergütung unveränderl- Weicht jedoch die ausgeführte Leislung von der
verlraglich vorgesehenen Leistung so erheblich ab, dass ein Festhalten an
der Pauschalsumme nicht zumutbar ist (S 313 BGB), so ist aul Verlangen
ein Ausgleich unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu ge-
währen. Für die Bemessung des Ausgleichs ist von den Grundlagen der
Preisermittlung auszugehen.
(2) Die Regelungen der Nr. 4, 5 und 6 gelten auch bei Vereinbarung einer
Pauschalsumme.
(3) Wenn nichts anderes vereinbart ist, gelten die Absätze 1 und 2 auch
lür Pauschalsummen, die für Teile der Leistung vereinbart sind; Nummer 3
Abs. 4 bleibt unberuhrt.

8. (1 ) Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auflrag oder unter eigenmäch-
tiger Abweichung vom Auftrag äusführt, werden nicht vergütet. Der Aul-
tragnehmer hat sie auf Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu
beseitigen; sonst kann es auf seine Kosten geschehen. Er haftet außerdem
lür andere Schäden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen.
(2) Eine Vergütung sleht dem Auftragnehmer jedoch zu, wenn der Aul-
traggeber solche Leislungen nachträglich anerkennt. Eine Vergütung steht
ihm auch zu, wenn di€ Leistungen für die Ertüllung des Vertrags notwendig
waren, dem mutmaBlichen Willen des Auftraggebers entsprachen und ihm
unverzüglich angezeigt wurden. Soweit dem Aultragnehmer eine Vergütung
zusteht, gelten die Berechnungsgrundlagen tür geänderle oder zusätzliche
Leistungen der Nummer 5 oder 6 entsprechend.
(3) Die Vorschriften des BGB über die Geschäftsführung ohne Aultrag
(S$ 677 tl. BGB) bleiben unberührt.

9. (.1) Verlangt der Auflraggeber Zeichnungen, Berechnungen oder andere
Unlerlagen, die der Auftragnehmer nach dem Vertrag, besonders den Tech-
nrschen Verlragsbedingungen oder der gewerblichen Verkehrssitte, nicht
zu beschaffen hat, so hat er sie zu vergüten.
(2) Lässt ervom Auftragnehmer nicht aufgestellle technrsche Berechnungen
durch den Auftragnehmer nachprüfen, so hat er die Kosten zu tragen.

l0.Stundenlohnarbeilen werden nur vergütet, wenn sie als solche vor ihrem
Beginn ausdrücklich vereinbart worden sind {S 15).

s3
Ausf ührungsunterlagen

1. Die für die Ausführung nötigen Unlerlagen sind dem Aultragnehmer unent-
geltlich und rechtzeitig zu übergeben.

2. Das Abstecken der Hauptachsen der baulichen Anlagen, ebenso der Gren-
zen des Geländes, das dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt wird, und
das Schalfen der notwendigen Höhentestpunkte in unmittelbarer Nähe der
baulichen Anlagen sind Sache des Auftraggebers.

3. Dre vom Au{traggeber zur Verfügung gestellten Geländeaufnahmen und
Absteckungen und die übrigen für die Austührung übergebenen Unterlagen
sind für den Auftragnehmer maßgebend. Jedoch hat er sie, soweit es zur
ordnungsgemäßen Vertragserfüllung gehört, aui elwaige Unstimmigkeiten
zu überprtl{en und den Aultraggeber auf entdeckte oder vermutete Mängel
hinzuweisen.

4. Vor Beginn der Arbeiten ist, soweit notwendig. der Zustand der StraBen und
Geländeoberfläche, der Vorfluler und Vorflutleitungen, ferner der baulichen
Anlagen im Bauberelch in einer Naederschrift lestzuhallen, die vom Auftrag-
geber und AuJtragnehmer anzuerkennen ist.

5. Zeichnungen, Belechnungen, Nachprüfungen von Berechnungen oder an-
dere Unterlagen, die der Aultragnehmer nach dem Vertrag, besonders den
Technischen Vertragsbedingungen, oder der gewerblichen Verkehrssitte
oder auf besonderes Verlangen des Aufkaggebers (S 2 Nr. 9) zu beschaffen
hat, sind dem Auftraggeber nach Aufforderung rechtzeitig vorzulegen.

6. (1) Die in Nummer 5 genannten Untertagen dürfen ohne Genehmigung
ihres Urhebers nicht veröffenllicht, verviellältigt. geändert oder für einen
anderen als den vereinbarten Zweck benulzt werden.
(2) An DV-Programmen hat der Auttraggeber das Recht zur Nutzung mit
den vereinbarlen Leistungsmerkmalen in unveränderter Form auf den fest-
gelegten Gerälen. Der Auftraggeber darl zum Zwecke der Datensicherung
zwei Kopien herstellen. Diese müssen alle ldenti{ikationsmerkmale enthal-
ten. Der Verbleib der Kopien ist auf Verlangen nachzuweisen.
(3) Der Auftragnehmer bleibl unbeschadet des Nutzungsrechls des Auf-
lraggebers zur Nutzung der Unterlagen und der DV-Programme berechtigt.

s4
Ausführung

'1. (1) DerAuftraggeberhatfürdieAufrechterhaltungderallgemeinenOrdnung
au{ der Bauslelle zu sorgen und das Zusammenwirken d€r verschiedenen
Unternehmer zu regeln. Er hat die erforderlichen ötfentlich-rechtlichen Ge-
nehmigungen und Erlaubnisse - z. B. nach dem Baurecht, dem StraBenver-
kehrsrecht, dem Wasserrecht, dem Gewerberecht - herbeizulühren.
(2) Oer Auftraggeber hat das Recht. die verlragsgemäße Ausführung der
Leistung zu überwachen. Hierzu hat er Zutritt zu den Arbeitsplätzen, Weri(-
stätlen und Lagerräumen, wo die vertragliche Leistung oder Teile von ihr
hergestellt oder die hierf ür bestimmten Stof fe und Bauteile gelagert werden
Auf Verlangen sind ihm die Werkzeichnungen oder andere Ausführungs-
unterlagen sowie die Ergebnisse von Güteprrlfungen zur Einstcht vorzu-
legen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, wenn hierdurch keine
Geschäftsgeheimnisse preisgegeben werden. Als Geschäftsgeheimnis be-
zeichnete Auskünfte und Unterlagen hat er vertraulich zu behandeln.
(3) Der Auftraggeber ist befugt, unter Wahrung der dem Auttragnehmer
zuslehenden Leitung (Nummer 2) Anordnungen zu treflen, die zur vertrags-
gemäßen Ausführung der Leistung notwendig sind. Die Anordnungen sind
grundsälzlich nur dem Auttegnehmer oder seinem tür die Leitung der Aus-
führung bestellten Verlreter zu erteilen, außer wenn Gelahr im Verzug ist.
Dem Auftraggeber ist mitzuteil€n, wer ieweils als Vertreter des Auttfagneh-
mers für die Leitung der Ausführung bestellt ist.
(4) Hält der Auftragnehmer die Anordnungen des Auftraggebers für unbe-
rechtigt oder unzweckmäßig, so hat er seine Bedenken geltend zu machen,
die Anordnungen jedoch auf Veriangen auszulühren, wenn nicht gesetz-
liche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen. Wenn dadurch eine
ungerechtfertigte Erschwerung verursacht wird, hat der Aultraggeber die
Mehrkosten zu tragen.

2. (1) Der Auftragnehmer hat die Leistung unter eigener Verantwortung nach
dem Vertrag auszuführen, Dabei hat er die anerkannten Begeln der Technik
und die gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zu beachten. Es ist
seine Sache, die Ausführung seiner vertraglichen Leistung zu leiten und für
Ordnung aul seaner Arbeitsstelle zu sorgen.
(2) Er ist lür die Erfüllung der geselzlichen, behördlichen und berufsgenos-
senschaftlichen Verpflichtungen gegenüber seinen Arbeitnehmern allein
verantworllich. Es ist ausschließlich seine Aufgabe, die Vereinbarungen und
Maßnahmen zu treffen, die sein Verhältnis zu den Arbeitnehmern regetn.

3. Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausfüh-
rung (auch wegen der Sicherung gegen Untallgelahren), gegen die Güte
der vom Auftraggeber gelieferten Stoffe oder Bauteile oder gegen die
Leistungen anderer Unternehmer, so hal er sie dem Aultraggeber unver-
züglich - möglichsl schon vor Beginn der Arbeiten - schriftlich mitzuteilen;
der Auftraggeber bleibt jedoch für seine Angaben, Anordnungen oder Lie-
ferungen verantwortlich.

4. Der Auftraggeber hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, dem Auttragneh-
mer unentgeltlich zur Benutzung oder Mitbenutzung zu überlassen:
a) die notwendigen Lager- und Arbeitsplätze auf der Baustelle,
b) vorhandene Zufahrtswege und Anschlussgleise,
c) vorhandene Anschlüsse für Wasser und Energie. Die Kosten für den Ver-

brauch und den Messer oder Zähler trägt der Auftragnehmer, mehrere
Auftragnehmer tragen sie anteilig.

5. Der Aultragnehmer hat die von ihm ausgeführten Leistungen und die ihm
für die Ausführung übergebenen Gegenstände bis zur Abnahme vor Be-
schädigung und Diebstahl zu schützen. Auf Verlangen des Auftraggebers
hat er sie vor Winterschäden und Orundwasser zu schützen. ferner Schnee
und Eis zu beseitigen. Obliegt ihm die Verpllichtung nach Satz 2 nichl schon
nach dem Verträg, so regelt sich die Vergütung nach $ 2 Nr. 6.
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3.

Stoffe oder Bäuteile, die dem Vertrag oder den Proben nicht entsprechen, sind
auf Anordnuno des Auftraqqebers innerhalb einer von ihm bestimmten Frist
von der Bauställe zu entter:nän. Geschieht es nicht, so können sie auf Kosten
des Au{tragnehmers enllemt oder für seine Rechnung veräußert werden.

Leistungen, die schon während der Ausführung als mangelhaft oder ver-
tragswidrig erkannt werden, hat der Auftragnehmer auf elgene Kosten

durch mangelfreie zu ersetzen. Hat der Auftragnehmer den Mangel oder
die Vertragawidrigkeit zu ve(reten, so hat er auch den daraus entstehenden
Schaden iu ersetzen. Kommt der Auftragnehmer der Pflicht zur Beseitigung
des Mangels nicht nach, so kann ihm der Auftraggeber eine angemessene
Frist zur Beseitigung des Mangels setzen und erklären, dass er ihm nach
fruchtlosem Abläuf d'er Frist den Aultrag entziehe ($ I Nr. 3)

(1) Der Auitragnehmer hat die Leistung im eigenen- Betrieb auszuführen
Mit schriftlichei Zustimmung des Auftraggebers darf er sie an Nachunter-
nehmer übertragen. Die Zustimmung ist nicht notwendig bei Leislungen, aul
die der Betrieb ies Aultragnehmers nicht eingerichtet isl. Erbringl der Aul
tragnehmer ohne schriftliche Zustimmung des Aultraggebers Leistungen
nicht im eigenen Betrieb, obwohl sein Betrieb daraul eingerichtet ist. kann
der Aultraggeber ihm eane angemessene Frist zur Aulnahme der Leistung
im eigenen Betrieb setzen und erklären, dass er ihm nach fruchtlosem Ab-
lauf der Frist den Auftrag entziehe (S I Nr. 3).
{2) Der Auftragnehmer hat bei der Weilervergabe von Bauleistungen an
Nachunternehmer die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
Teile B und C zugrunde zu legen.
{3) Der Aultragnehmer hal die Nachuntemehmer dem Aultraggeber auf
Verlangen bekannt zu geben.
Werden bei Ausführung der Leistung auf einem Grundstück Gegenstände
von Altertums-, Kunst- bder wissenschaitlichern We-rt enldeckt, so hal der
Auttragnehmer vor iedem weiteren Autdecken odor Andern dem Auftragge-
ber den Fund anzuzeigen und ihm die Gegenslände nach nähererWeisung
abzulie{ern. Die Vergü1ung etwaiger Mehrkosten regelt sich nach $ 2 Nr. 6
Die Rechte des Entdeckers (S 984 BGB) hat der Auttraggeber'

s7
Verteilung der Gefahr

L Wird die ganz oder teilweise ausgefÜhrte Leistung vor der Abnahme dürch
höhere Gewall, Kneg, Aufruhr oder andere objektiv unabwendbare vom
Auftragnehmer nicht zu vertretende Umstände beschadigt oder zerstÖrt, so
hat dieser für die ausgeführten Teile def Leistung die Ansprüche nach S 6

Nr. 5l für andere Schäden besleht keine gegenseitjge Ersatzpflicht-

l. Zu der ganz oder teilweise äusgefühtten Leistung gehöIen aile mit der bau-
lichen Anlage unmittelbar verbundenen, in ihre Substanz eingegangenen
Leistungen, unabhängig von deren Fertigstellungsgrad.

). Zu der ganz oder leilweise ausgeführten Leislung gehören nicht die noch
nicht eingebauten Stoffe und Bauteile sowie die Eaustelleneinrichtung und
Absteckungen, Zu der ganz oder teilweise ausgetührten Leistung gehören
ebenfalls nicht BaubehAlfe, z, B. Gerüste. auch wenn dlese als Besondere
Leistung oder selbständig vergeben sind.

s8
Kündigung durch den Auftraggeber

1. (1) Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der Leistung iederzeit den
Vertrag kündigen.
(2) Däm Auflragnehmer steht die vereinbarte Vergütung zu. Er muss sich
iedoch anrechnen lassen, was er infolge der Aulhebung des verlrags an
kosten erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und
seines Betiiebs erwirbt odef zu erw€rben bÖswillig unterlässt (S 649 BGB).

2. (1) DerAuftraggeber kann den Vertrag kündigen, wenn der Auftragnehmer
seine Zahlungän 6instellt, von ihm oder zulässigerweise vom Auftraggeber
oder einem anderen Gläubiget das tnsolvenzverfahren (SS 14 und 15 Inso)
beziehungsweise ein vergleichbares gesetzliches VerJahren beantragl ist'
ein solches Verlahren eröflnet wird odet dessen Eröftnung mangels Masse
aboelehnt wird,
(2iDie ausgelührten Leistungen sind nach S 6 Nr. 5 abTttrechnen. Der Auftrag-
geber kann Schadensersatz wegen NichterfÜllung des Resles verlangen.

3. (1) Der Auftraggeber kann den vertrag kündigen, wenn.in den Fällen des

S4 Nr.7 und IAbs. I und des $ 5 Nr.4 die geselzte Fristfruchtlos abge-
läulen ist {Entziehung des Auftrags). Die Entziehung des Auttrags kann auf
einen in sich abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leistung beSchränkt
werden.
{2) Nach der Entziehung des Auftrags ist der Auftraggeber b€rechtigt, den
noch nicht vollendeten Teil der Leislung zu Lasten des Aultragnehmers durch
einen Dritten ausführen zu lassen, doch bleiben seine Ansprüche auf Ersatz
des etwa entstehenden weiteren Schadens bestehen. Er ist auch berech-
tigt, aut die weitere Ausführung zu verzichten und Schadensersaiz wegen
Nichterfüllung zu verlangen, wenn die AusfÜhrung aus den Gründen' die zur
Entziehung des Auftrags gejührl haben, 1ür ihn kein Intetesse mehr hat.
(3) Für die Weitertührung der Aöeiten kann der Auftraggeber Geräle, Ge-
rüste. aul der Baustelle vorhandene andere Einrichtungen und angelieferte
Stofte und Bauteile gegen angem€ssene Vergütung in Anspruch nehmen.
(4) Der Auttraggeber hat dem Auftragnehmer eine Aufstellung Über die
entstandenen Mehrkosten und über seine anderen Ansprüche spätestens
binnen 12 Werktagen nach Abrechnung mit dem Dritten zuzusencten

4. Der Auftraggeber kann den Auftrag entziehen, wenn der Auftragnehmer aus
Anlass deiVergabe eine Abrede getroften hatte, die eine unzulässige Wett-
bewerbsbeschränkung darstellt. Die Kündigung ist inneÖalb von 12 Werk-
tagen nach Bekanntwerden des Kündigungsgrundes auszusprechen. Num-
mer 3 gilt entsprechend.

5. Die Kündigung ist schriftlich zu erklären.
6. Der Auftragnehmer kann Aufmaß und Abnahrne der von ihm ausgeführten

Leislungen alsbald nach deI Kündigung verlangen; er hat unverzÜglich eine
prülbare Rechnung über die ausgeführten Leislungen vorzulegen'

Z Eine wegen Verzugs verwirkte, nach Zeit bemessene Vertragsstrate kann
nur {ür die Zeit bis zum Tag der Kündigung des Vertrags gefordert werden

se
Kündigung durch den Auftragnehmer

1. Der Auftragnehmer kann den Vertrag kündigen:
a) wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt und

dadurch den Autlragnehmer außerstande setzt. die Leistung auszu{üh-
ren (Annahmeverzug nach S$ 293 tf. BGB),

b) wenn der Auftraggeber eine fällige Zahlung nicht leistet oder sonst in
Schuldnerverzug geräi.

2. Die Kündigung ist schrifllich zu erklären. Sie ist erst zulässig, wenn der Aut-
tragnehmer dem Auftraggeber ohne Edoig eine angemessefte Frist zur Ver-
lraoserfüllung gesetzl und erklärt hat, dass er nach fruchtlosem Ablau{ der
Frist den Vertrag kündigen werde.

3. Die bisherigen Leistungen sind nach den Vertragspreisen abzurechnen. Au-
ßerdem hat der Auftragn€hmef Anspruch auf angemessene Entschädigung
nach S 642 BGB; etwaige weitergehende Ansprüche des Auftragnehmers
bleiben unberührt.

s10
Hattung der Vertragsparteien

1 . Die Vertragsparleien haften einander {ür eigenes Verschulden sowie für das
Verschulden ihrer gesetzlichen Vertreter und der Pefsonen, deren sie gich
zur Erlüllung ihrer Verbindlichkeiten bedienen ($9 276, 278 BGB).

2. (1) Entsteht einem Dritlen im Zusammenhang mit der Leistung ein Schad€n,
lür den auf Grund gesetzlicher Hattptlichlbestimmungen beide Vertrags-
parteien halten, so gelten lür den Ausgleich zwischen den Verlragsparteien
die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen, soweit im Einzelfall niehtg
anderes vereinbart ist. Soweit der Schaden des Dritten nur die Folge einer
MaBnahme ist, die der Auftraggeber in dieser Form angeordnet nat, trägt er
den Schaden allein, wenn ihn der Auftragnehmer aut die mit der angeord-
neten Aus{ührung verbundene Geiahr nach S 4 Nf. 3 hingewiesen hat.
(2) Der Auftragnehmer trägt den Sehaden allein, soweil er ihn durch Versi-
cherung seiner gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder durch eine solche
zu tarifmäßigen, nicht aut außergewÖhnliche Verhältniss€ abgestellten Prä-
mien und Prämienzuschlägen bei einem im lnland zum Geschäftsbetrieb
zugelassenen Versicherer hätte decken kÖnnen.

3. lst der Auftragnehmer einem Dritten nach den $$ 823 tf. BGB zu Schadens-
ersatz verpllichtet wegen unbefugten Betrelens oder Beschädigung an-

1 o. Der Zustand von Teilen der Leistung isl auf Verlangen gemeinsam von Auf-
traggeber und Aullragnehmer feslzuslellen, wenn diese Teile der Leistung
durih die weitere Ausführung der Prüfung und Feststellung entzogen wer-
den. Das Ergebnis ist schriftlich niederzulegen.

s5
AusfÜhrungsfristen

1. Die Ausführung ist nach den verbindlichen Fristen (Vertragsfristen) zu be-
ginnen, angemessen zu fördern und zu vollenden. In einem Bauzeitenplan
enthattene Einzelfristen gelten nur dann als Vertragsfrislen, wenn dies im
Verlrag ausdrücklich vereinbart ist.

2. lst für den Beginn der Auslührung keine Frist veteinbart, so hat der Auftrag-
geber dem Auflragnehmer aut Verlangen Auskunfl über den vofaussicht-
lichen Beginn zu erteilen. Der Auftragnehmer hat innerhalb von 12 Werk-
lagen nach Aufforderung zu beginnen. Der Beginn der Aus{Ührung ist dem
Au{lraggeber anzuzeigen.
Wenn Arbeitskrätle. Geräle, Gerüste, Stofte oder Bauteile so unzureichend
sind, däss die Auslührungsfristen oflenbar nicht eingehalten werden kÖn-
nen, muss der Aultragnehmer aut Verlangen unverzüglich Abhilfe schaJfen.

Verzögert der Au{tragnehmer den Beginn der Ausführung, gerät er mit der
Vollendung in Verzug, oder kommt el der in Nurnmer 3 erwähnten Verpttich'
tung nicht nach, so kann der Auftraggeber bei Aufrechlerhallung des ver-
trages Schadensersatz nach S 6 Nr. 6 verlangen oder dem Aufkagnehmer
eine angemessene Frist zur Vertragserlüllung setzen und erklären, dass er
ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehe (S 8 Nr- 3).

56
Behinderung und Unterbrechung der Ausführung

1. Glaubt sich der Auflragnehmer in der ordnungsgemäßen Ausführung der
Leistung behinderl, so ha! er es dem Auftraggeber unverzüglich schriltlich
anzuzeigen. Unlerlässt er die Anzeige, so hat er nur dann Anspruch auf
Berücksichtigung der hindernden Umstände, wenn dem Auitraggebef o{fen-
kundig die Tatsache und deren hindernde Wirkung bekannt waren.

2. (1) Ausführungsfristen wetden verlängert, soweil die Behinderung verur-
sacht is1:
a) durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Aullraggebers,
b) durch Slreik oder eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber ange'

ordnete Aussperrung im Betrieb des Auftragnehmers oder in einem un-
mittelbar für ihn arbeitenden Betrieb,

c) durch höhere Gewall öder andere für den Auftragnehmer unabwendbare
Umstände.

(2) Witterungseinflüsse während der Ausführungszeit, mit denen bei Ab-
gabe des Angebots normalerweise gerechnet werden musste, gelien nichl
als Behinderung.

3. Der Auflragnehmer hat alles zu tun, was ihm billigerweise zugemutel werden
kann, um die Weiterführung der Arbeiten zu ermöglichen. Sobald die hin-
dernden Umstände wegfallen, hat er ohne weileres und unverzüglich die Arbei'
len wieder aufzunehmen und den Auftraggeber davon zu benachrichtigen.

4. Die Fristverlängerung wird berechnet nach der Dauer der Behinderung mit
einem Zuschlag tür die Wiederaufnahme der Arbeilen und die etwaige ver-
schiebung in eine ungünstigere Jahreszeit.

5. Wird die Ausführung für voraussichllich längere Dauer unlerbrochen,
ohne dass die Leistung dauernd unmöglich wird. so sind die ausgeführlen
Leistungen nach den Vertragspreisen abzurechnen und auBerdem die Kos-
ten zu vergülen, die dem Aufttagnehmer bereits entstanden und in den Ver-
tragspreisen des nicht ausgeführten Teils der Leistung enthalten sind.

6. Sind die hindernden Umstände von einem Vertragsteil zu vertf eten, so hat der
andere Teil Anspruch aut Ersatz des nachweislich enlstandenen Schadens,
des..entgangenen Gewinns aber nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
lm Übrigen bleibt der Anspruch des Auttragnehmers au{ angemessene Ent-
schädigung nach S 642 BGB unberührt, so{em die Anzeige nach Nr. I Satz 1

erfolgt oder wenn Ottenkundigkeit nach Nr. I Satz 2 gegeben ist.

7. Dauort eine Unterblechung länger als 3 Monate, so kann jeder Teil nach
Ablaul dieser Zeit den Verlrag schriftlich kündigen. Die Abrechnung regelt
sich nach den Nummern 5 und 6; wenn der Auftragnehmer die Unt€rbre-
chung nicht zu vertrelen hat, sind auch die Kosten der Baustellenräumung
zu vergüten, soweit sie nicht in der Vergütung für die bereits ausgefühIlen
Leistungen enthalten sind.
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grenzender Grundstücke, wegen Entnahme oder Auflagerung von Boden
oder anderen Gegenständen außerhalb der vom Aultraggeber dazu ange-
wiesenen Flächen oder wegen der Folgen eigenmächtiger Versperrung von
Wegen oder Wasserläufen, so tragt er im Verhällnis zum Auftraggeber den
Schaden allein-

4. Für die Verletzung gewerblicher Schulzrechte haftet im Verhältnis der Ver-
tragsparteien zueinander der Auftragnehmer allein, wenn er selbst das ge-
schützte Verlahren oder die Verwendung geschützter Gegenstände ange-
boten ode. wenn der Auftraggeber die Verwendung vorgeschrieben und aui
das Schutzrecht hingewiesen hat.

5. lst eine Vertragsparlei gegenüber der anderen nach den Nummern 2, 3
oder4 von der Ausgleichspflicht belreil, so gilt diese Befreiung auch zu-
gunslen ihrer gesetzlichen Verlreter und Erfüllungsgehilfen, wenn sie nicht
vorsalzlich oder grob fahrlassig gehandelt hatlen.

6. Soweil eine Vertragsparlei von dem Dritlen tÜr einen Schaden an Anspruch
genommen !ryird, den nach den Nummern 2,3 odet 4 d'e andere Vertrags-
partei zu tragen hat, kann sie verlangen, dass ihre Vertragspartei sie von der
Verbindlichkeit gegenüber dem Dritlen befreit. Sie darl den Anspruch des
Dritten nicht anerkennen oder befriedigen. ohne der anderen Vertragspartei
vorher Gelegenheit zur Außerung gegeben zu haben.

$ 11

Vertragsstrate
1. Wenn Vertragsstralen vereinbart sind, gelten die SS 339 bis 345 BGB.
2. lst die Vertragsstrafe tür den Fall vereinbart, dass der Auftragnehmer nicht

in der vorgesehenen Frisl erfüllt, so wird sie fällig, wenn der Auflragnehmer
in Verzug gerä1.

3. lst die Vertragsstrafe nach Tagen bemessen, so zählen nur Werktage; ist sie
nach Wochen bemessen, so wird jeder Werktag angefangener Wochen als
'/6 Woche gerechnet.

4. Hat der Auftraggeber die Leistung abgenommen, so kann er die Strafe nur
verlangen. wenn er dies bei der Abnahme vorbehalten hat.

s12
Abnahme

1 . Verlangl der Aultragnehmer nach der Fertigstellung - gegebenenlalls auch
vor Ablaul der vereinbarten Ausführungslrist - die Abnahme der Leistung,
so hat sie der Auftraggeber binnen 12 Werktagen durchzuführeni eine an-
dere Frist kann vereinbart werden.

2. Auf Verlangen sind in sich abgeschlossene Teile der Leistung besonders
aDzunenmen,

3. Wegen wesentlicher Mängel kann die Abnahme bis zur Beseitigung verwei"
gen weroen.

4. (1 ) Eine förmliche Abnahme hat slaltzufinden, wenn eine Verlragspartei es
verlangt. Jede Partei kann aul ihre Kosten einen Sachverständigen zuzie-
hen. Der Befund ist in gemeinsamer Verhandlung schriftlich niederzulegen.
ln die Niederschrift sind etwaige Vorbehalte wegen bekannter Mängel und
wegen Verlfagsstrafen aufzunehmen, ebenso etwaige Einwendungen des
Aultragnehmers. Jede Partea erhält eine Ausfertigung.
(2) Die förmliche Abnahme kann in Abwesenheit des Aullragnehmers statt-
finden. wenn der Termin vereinbart war oder der Auttraggeber mit genü-
gender Frist dazu eingeladen hatte. Das Ergebnis der Abnahme ist dem
Auflragnehmer alsbald mitzuteilen.

5. (1) Wird keine Abnahme vedangt, so gilt die Leistung als abgenommen mit
Ablauf von 12 Werktagen nach schrittlicher Mitteilung über die Fertigstel-
lung der Leistung.
(2) Wird keine Abnahme ve.langt und hat der Auftraggeber die Leistung
oder einen Teil der Leistung in Benutzung genommen, so gilt die Abnahme
nach Ablauf von 6 Werktagen nach Beginn der Benutzung als erfolgt, wenn
nichls anderes vereinbart ist. Die Benutzung von Teilen einer baulichen An-
lage zur Weiterführung der Arbeiten qilt nicht als Abnahme.
(3) Vorbehalte wegen bekannler Mängel oder wegen Vertragsstraten hal
der Auftraggeber spätestens zu den in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten
Zeitpunkten geltend zu machen

6. Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber über, soweit er sie
nicht schon nach S 7 trägt.

913
Mängelansprüche

1. Der Aultragnehmer hat dem Aultraggeber seine Leistung zum Zeitpunkt der
Abnahme frei von Sachmängeln zu verschaffen, Die Leistung ist zur Zeit der
Abnahme frei von Sachmängeln, wenn sie die vereinbarte Beschaftenheit
hal und den anerkannten Regeln der Technik entsprichl. lst die Beschat-
fenheit nicht vereinbart, so ist die Leistung zur Zeil de( Abnahme lret von
Sachmängeln,
a) wenn sie sich tür die nach dem Vertrag vorausgesetzte.

sonst
b) für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschalfenheit auf-

weist. die bei Werken der gleichen Arl üblich ist und die der Auftraggeber
nach der Art der Leistung erwarten kann.

2. Bei Leistungen nach Probe gelten die Eigenschatlen der Probe als verein-
barte Beschaffenheit, soweit nicht Abweichungen nach der Verkehrssitte
als bedeulungslos anzusehen slnd. Dies gilt auch für Proben, die erst nach
Vertragsabschluss als solche anerkannl sind.
lst ein Mange{ zurückzulühren auf die Leistungsbeschreibung oder aut An-
ordnungen des Auftraggebers, auf die von diesem gelieferten oder vorge-
schriebenen Sloffe oder Bauteile oder die Beschaltenheit der Vorleistung
eines anderen Unternehmers, haflet der Aultragnehmer, es sei denn, er hal
die ihm nach $ 4 Nr. 3 obliegende Milleilung gemacht.
(1) lst für Mängelansprüche keine Veriährungslflst im Vertrag vereinbart,
so beträgt sre tür Bauwerke 4 Jahre, für andere Werke, deren Erfolg in der
Herstellung, Wartung oder Veränderung einer Sache besteht, und für die
vom Feuer berührlen Teile von Feuerungsanlagen 2 Jahre. Abweichend von
Satz 1 beträgl die Verjährungstrist für feuerberührte und abgasdämmende
Teile von industriellen Feuerungsanlagen 1 Jahr.
(2) lst für Teile von maschinellen und elektrotechnischen/elektronischen
Anlagen. bei denen die Wartung Eintluss auf Sicherheit und Funktionsfähig-
keit hat, nichts anderes vereinbarl, belrägt {ür diese Anlagenleile die Verjäh-
rungsfrist für Mängelansprüche abweichend von Abs. 1 zwei Jahre, wenn
der Auftraggeber sich dalür entschieden hat, dem Auftragnehmer die War-

tung für die Dauer der Verjährungslrist nicht zu übertragen, dies gilt auch,
wenn für weitere Leistungen eine andere Verjährungsfrist vereinbart ist.
(3) Die Frist beginnt mit der Abnahme der gesamlen Leistung; nur für in
sich abgeschlossene Teile der Leistung beginnt sie mit der Teilabnahme
(S 12 Nr. 2).
(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungsfrist
hervortretenden Mängel, die auf vertragswidrige Leistung zurückzu{ühren
sind, auf seine Kosten zu beseitigen, wenn es der Auftraggeber vor Ablauf
der Frisl schrilllich verlangt. Der Anspruch auf Beseitigung der gerügten
Mängel verjährl in 2 Jahren, gerechnet vom Zugang des schriftlichen Ver-
langens an, jedoch nicht vor Ablaul der Regellristen nach Nummer 4 oder
der an ihrer Stelle vereinbarten Frist. Nach Abnahme der Mängelbeseiti-
gungsleistung beginnt für diese Leistung eine Verjährungsfrist von 2 Jahren
neu, di€ ledoch nicht vor Ablauf der Regelfristen nach Nummer 4 oder der
an ihrer Stelle vereinbarten Ffist endel.
(2) Kommt der Auttragnehmer der Aufforderung zur Mängelbeseitigung in
einer vom Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so kann
der Aultraggeber die Mängel aul Kosten des Aultragnehmers beseitigen
lassen.
lst die Beseitigung des Mangels für den Auftraggeber unzumutbar oder ist
sie unmöglich oder würde sie einen unverhältntsmäßig hohen Aufwand er-
fordern und wird sie deshalb vom Auftragnehmer verweagert, so kann der
Auftraggeber durch Erklärung gegenübet dem Auttragnehmer die Vergü-
tung mindern {5 638 BGB).
{1) Der Auftragnehmer haitet bei schuldhaft verursach'ten Mängeln tür
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heat.

i2) 8ei vorsälzlich oder grob {ahrlässig verursachten Mängeln haftet er für
alle Schäden.
{3) lm Übrigen ist dem Auftraggeber der Schaden an der baulichen Anla-
ge zu ersetlen, zu deren Herstellung. Instandhaltung oder Anderung die
Leistung dient, wenn ein wesentlicher Mangel vorliegt, der die Gebrauchs-
tähigkeit erheblich beeinträchtigt und auf ein Verschulden des Auflragneh-
mers zurückzutühren ist. Einen darüber hinausgehenden Schaden hat der
Auftragnehmer nur dann zu ersetzen.
a) wenn der Mangel aut einern Versloß gegen die anerkannten Regeln der

Technik beruht,
b) wenn der Mangel in dem Fehlen einer vertraglich vereinbarten Beschaf-

lenheit besteht oder
c) soweil der Aultragnehmer den Schaden durch Versicherung seiner ge-

setzlichen Haflptlicht gedeckt hat oder durch eine solche zu tarilmä-
ßigen, nicht auf außergewöhnliche Verhällnisse abgestellten Prämien
und Prämienzuschlägen bei einem im Inland zum Geschäftsbelrieb zu-
gelassenen Versicherer hätte decken können.

(4) Abweichend von Nummer 4 gelten die gesetziichen Veriährungsfristen,
soweil sich der Autlragnehrner nach Absatz 3 durch Versicherung geschützt
hat oder hätte schützen können oder soweit ein besonderer Versacherungs-
schutz vereinbart ist.
(5) Eine Einschränkung oder Erweiterung der Haltung kann in begründeten
Sonderf älten vereinbart werden.

s14
Abrechnung

Der Auttragnehrner hat seine Leistungen prüfbar abzurechnen. Er hat die
Rechnungen übersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Pos-
ten einzuhalten und die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeich-
nungen zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und Umlang der Leistung
erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen und andere Belege
sind beizufügen. Anderungen und Ergänzungen des Vertrags sind in der
Rechnung besonders kenntlich zu machen: sie sind auf Verlangen getrennl
aDzurecnnen.
Die ftir die Abrechnung notwendigen Feststellungen sind dem Fortgang der
Leistung entsprechend möglichst gemeinsam vorzunehmen. Die Abrech-
nungsbestimmungen in den Technischen Vertragsbedingungen und den
anderen Vertragsunterlagen sind zu beachlen. Für Leistungen, die bei Wei-
terführung der Arbeiten nur schwer feststellbar sind, hat der Auftragnehmer
rechlzeitlg gemeansame Festst€llungen zu beantragen.
Die Schlussrechnung muss bei Leistungen mit einer vertraglichen Ausfüh-
rungstrist von höchstens 3 Monaten spätestens 12 Werklage nach Fertig-
stellung eingereicht werden, wenn nichts anderes vereinbart isti diese Frisl
wird um je 6 Werktage für le weitere 3 Monate Ausführungsfrisl verlängert.
Reicht der Aultragnehmer eine prüfbare Rechnung nichl ein, obwohl ihm
der Auttraggeber dafür eine angemessene Frist gesetzt hat, so kann sie der
Auftraggeber selbst auf Kosten des Autlragnehmers aufstellen.

$15
St u nden I oh n arbeite n

(1) Slundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarungen
abgerechnet.
(2) Soweit tür die Vergütung keine Vereinbarungen getroifen worden sind,
gilt die ortsübliche Vergülung. Ist daese nicht zu ermitteln. so werden die
Aufwendungen des Auftragnehmers für Lohn- und Gehaltskosten der Bau-
stelle, Lohn- und Gehaltsnebenkosten der Baustelle, stottkosten der Bau-
stelle, Kosten der Einrichtungen, Geräte, Maschinen und maschinellen An-
lagen der Baustelle, Fracht-, Fuhr- und Ladekosten, Sozialkassenbeiträge
und Sonderkosten. die bei wirtschaltlicher Betriebsführung entstehen. mit
angemessenen Zuschlägen für Gemeinkosten und Gewinn (einschließlich
allgemeinem Unternehmerwagnis) zuzüglich Umsatzsteuer vergütet.
Verlangl der Auttraggeber, dass die Stundenlohnarbeiten durch einen Polier
oder eine andere Aufsichtsperson bsaufsichtigt werden, oder ist die Auf-
sicht nach den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften nolwendig, so
gilt Nummer .l entsprechend.
Dem Aufkaggeber ist die Ausführung von Stundenlohnarbeiten vor Beginn
anzuzeigen. Uber die geleisteten Arbeitsstunden und den dabei erforder-
lichen, besonders zu vergütenden Aufwand für den Verbrauch von Stoifen,
für Vorhaltung von Einrichtungen, Geräten, Maschinen und maschinellen
Anlagen. für Frachten. Fuhr- und Ladeleistungen sowie etwaige Sonder-
kosten sind. wenn nichls anderes vereinbart ist. je nach der Verkehrssilie
werktäglich oder wöchentlich Listen (Slundenlohnzetlel) einzureichen. Der
Auftraggeber hat die von ihm bescheinigten Stundenlohnzettel unverzüg-
lich, spätestens jedoch innerhalb von 6 Werktagen nach Zugang, zurück-
zuoeben. Dabei kann er Einwendunaen auf den Slundenlohnzetteln odet

3.
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gesondert schrittlich erheben. Nichl lristgemäß zurückgegebene Stunden-
lohnzettel gelten als anerkannt.

4. Stundenlohnrechnungen sind alsbald nach Abschluss der Stundenlohnar
beiten, längstens jedoch in Abständen von 4 Wochen. einzureichen. Für die
Zahlung gilt S 16.

5, Wenn Stundenlohnarbeaten zwar vereinbart waren, über den Umfang der
Stundenlohnleistungen aber mangels rechlzeitrger Vorlage der Stunden-
lohnzettel Zweifel bestehen, so kann der Auftraggeber verlangen. dass für
die nachweisba/ ausgelührten Leistungen eine Vergütung vereinbart wird,
die nach Maßgabe von Nummer 1 Abs.2 {ür ernen wirtschaftlich vertret-
baren Aufwand an Arbeitszeit und Verbrauch von Stotfen, für vorhaltung von
Einrichtungen, Geräten, Maschinen und maschinellen Anlagen, für Frach-
ten, Fuhr und Ladeleistungen sowie etwaige Sonderkosten ermittelt wird.

s16
Zahlung

1. (1) Abschlagszahlungen sind auf Antrag in möglichst kurzen Zeitabslän-
den oder zu den vereinbarten Zeilpunkten zu gewähren, und zwar in Höhe
des Wertes der jeweils nachgewiesenen vertragsgemäBen Leistungen
einschließlich des ausgewiesenen, daraul entfallenden Umsatzsteuerbe-
trages. Die Leistungen sind durch eine prüfbare Aufstellung nachzuweisen,
die eine rasche und sichere Beurteilüng der Leistungen ermöglichen muss.
Als Leistungen gelten hierbei auch die lür die getorderle Leistung eigens
angefertigten und bereitgestellten Bauteile sowie die aul der Baustelle an-
gelieferten Stofle und Bauteile, wenn dem Auftraggeber nach seiner Wahl
das Eigentum an ihnen übertragen ist oder entsprechende Sicherheit gege-
ben wird.
(2) Gegenforderungen können einbehalten werden. Andere Einbehalte
sind nur in den im Vertrag und in den gesetzlichen Bestrmmungen vorge-
sehenen Fällen zulässig.
(3) Ansprüche auf Abschlagszahlungen werden binnen 18 Werktagen nach
Zugang der Aulstellung fällig.
(4) Die Abschlagszahlungen srnd ohne Einiluss auf dre Haftung des Auf-
tragnehmers; sie gelten nicht als Abnahme von Teilen der Leislung.

2. (1) Vorauszahlungen können auch nach Vertragsabschiuss vereinbart wer
den; hierfür isl auf Verlangen des Auftraggebers ausreichende Sicherheit zu
leislen, Diese Vorauszahlungen sind, sofern nichts anderes vereinbart wird,
mit 3 v. H, über dem Basiszanssatz des S 247 BGB zu verzinsen.
(2) Vorauszahlungen sind auf die nächstlälligen Zahlungen anzurechnen.
soweit damit Leistungen abzugelten sind, Iür welche die Vorauszahlungen
gewährt worden sind.

3. (1) Der Anspruch auf die Schlusszahlung wird alsbald nach Prüfung und
Festslellung der vom Auttragnehrner vorgelegten Schlussrechnung fällig,
spätestens innerhalb von 2 Monalen nach Zugang. Werden Einwendungen
gegen die Prütbarkeit unter Angabe der Gründe hierfür nicht spätestens in-
nerhalb von 2 Monaten nach Zugang der Schlussrechnung erhoben, so kann
der Aultraggeber sich nicht mehr auf die fehlende Prüfbarkeit berufen. Die
Prüfung der Schlussrechnung ist nach Möglichkeit zu beschleunigen. Verzö-
gert sie sich, so ist das unbestrittene Guthaben als Abschlagszahlung solort
zu zahlen.
(2) Die vorbehaltlose Annahme der Schlusszahlung schließt Nachlorde-
rungen aus, wenn der Auftragnehmer über die Schlusszahlung schrittlich
unterrichlet und auf die Ausschlusswirkung hingewiesen wurde.
(3) Einer Schlusszahlung stehl es gleich, wenn der Au{traggeber unter Hin-
weis aul geleistete Zahlungen weitere Zahlungen endgültig und schriftlich
ablehnt,
(4) Auch früher gestellte, aber unerledigte Forderungen werden ausge-
schlossen, wenn sie nicht oochmals vorbehalten werden.
(5) Ein Vorbehall ist innerhalb von 24 Werktagen nach Zugang der Mitteilung
nach den Absätzen 2 und 3 über die Schlusszahlung zu erklären. Er wird
hinfällig, wenn nicht innerhalb von weiteren 24 Werktagen - beginnend am
Tag nach Ablaul der in Satz 1 genannten 24 Werktage - eine prüfbare Rech-
nung über die vorbehallenen Forderungen eingereicht oder. wenn das nicht
möglich ist, der Vorbeha{t eingehend begründet wird.
(6) Die Ausschlussfrislen gelten nicht für ein Verlangen nach Richtigstellung
der Schlussrechnung und -zahlung wegen Aufmaß-, Rechen- und Ubertra-
gungsJehlern.

4. In sich abgeschlossene Terle der Leistung können nach Teilabnahme ohne
Rücksicht auf die Vollendung der übrigen Leistungen endgültig lestgestellt
und bezahlt werden.

5. (1) Alle Zahlungen sind au{s äußerste zu beschleunigen.
(2) Nicht vereinbarte Skontoabzüge sind unzu,ässig.
(3) Zahlt der Auftraggeber bei Fälligkeit nichl, so kann ihm der Auflragneh-
mer eine angemessene Nachkist setzen. Zahlt er auch innerhalb der Nach-
lrist nicht, so hat der Auiträgnehmer vom Ende der Nachlrist an Anspruch
auf Zinsen in Höhe der in $ 288 BGB angegebenen Zinssätze. wenn er nicht
einen höheren Verzugsschaden nachweisl.
(4) Zahlt derAuftraggeberdas fällige unbestrittene Guthaben nicht innerhalb
von 2 Monaten nach Zugang def Schlussrechnung, so hat der Aultragneh-
mer lür dieses Guthaben abweichend von Absatz 3 (ohne Nachtristsetzung)
ab diesem Zeitpunkt Anspruch auJ Zinsen in Höhe der in S 288 BGB angege-
benen Zinssätze, wenn er nicht einen höheren Verzugsschaden nachweist.
(5) Der Aultragnehmer darf in den Fällen der Absätze 3 und 4 die Arbeilen
bis zur Zahlung einstellen, sofern die dem Auftraggeber zurcr gesetzte an-
gemessene Nachlrist erfolglos verstrichen ist.

6. Der Au{traggeber ist berechtigt, zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus
den Nummern 1 bis 5 Zahlungen an Gläubiger des Auflragnehmers zu
leisten, soweit sie an der Ausführung der vertraglichen Leistung des Aul-
tragnehmers aufgrund eines mit diesem abgeschlossenen Dienst- oder
Werkvertrags beteiligt sind, wegsn Zahlungsverzugs des Aultragnehmers
die Forlsetzung ihrer Leistung zu Rechl verweigern und die Direktzahlung
die Fortsetzung der Leistung sicherstellen soll. Der Aultragnehmer ist ver-
ptlichtet, sich auf Verlangen des Auftraggebers innerhalb einer von diesem
gesetzten Frist darüber zu etklären, ob und inwieweit e( die Forderungen
seiner Gläubiger anerkennti wird diese Erklärung nichl rechtzeitig abgege-
ben, so gelten die Voraussetzungen tür die Direktzahlung als anerkannt.

s17
S ic herheitsleistu n g

1. (1) Wenn Sicherheitsleistung vereinbart isl, gelten die SS 232 bis 240 BGB,
soweit sich aus den nachstehenden Bestimmungen nichts anderes ergibt.

(2) Die Sicherheil dient dazu, die vertragsgemäße Ausführung der Leistung
und die Mängelansprüche sicherzustellen.

2. Wenn im Vertrag nichts anderes vereinbart ist. kann Sicherheit durch Einbe-
hall oder Hinlerlegung von Geld oder durch Bürgscha{t eines Kreditinstituts
oder Kreditversicherers geleistet werden. sofern das Kfeditinstitut oder der
Kreditversicherer

in der Eurooäischen Gemeinschatl oder
- in ernem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäi-

schen Wirtschaftsraum oder
in einem Staat der Vertragsparteien des WTo-Ubereinkommens über
das öffentliche Beschaf f unqswesen

zugelassen ist.

3. Der Auftragnehmer hat die Wahl unter den verschiedenen Arten der Sicher-
heit, er kann eine Sicherheit durch eine andere erselzen.

4. Bei Sicherheitsleistung durch Bürgschatt ist Voraussetzung, dass der Aut-
traggeber den Bürgen als tauglich anerkannt hat. Die Bürgscha{tserklärung
ist schriftlich unter Verzicht aut die Einrede der Vorausklage abzugeben
(S 771 BGB): sie darl nicht aul beslimmle Zeil begrenzt und muss nach
Vorschrift des Auftraggebers ausgestelll sein. Der Auttraggeber kann als
Sicherheit kejne Bürgschaft fordern, die den Bürgen zur Zahlung auf erstes
Anfordern verpllichtet.

5. Wird Sicherheit durch Hinterlegung von Geld geleistet. so hat der Auftrag-
nehmer den Belrag bei einem zu vereinbarenden Geldinstilut auf ein Sperr-
konto einzuzahlen, über das beide nur gemeinsam verfügen können (,.Und-
Konto"). Etwaige Zinsen slehen dem Auftragnehmer zu.

6. (1) Soll der Auftraggeber vereinbarungsgemäß die Sicherheit in Teilbeträ-
gen von seinen Zahlungen einbehalten, so darf er ieweils die Zahlung um
höchstens 10 v. H. kürzen, bis die vereinbarte Sicherheitssumme erreicht
ist. Sofern Rechnungen ohne Umsatzsteuer gemäß S 13 b UStG gestellt
werden, bleibt die Umsatzsteuer bei der Berechnung des Sicherheitseinbe-
halts unberücksichtigt. Den jeweils einbehaltenen Belrag hat er dem Auf-
tragnehmer mitzuteilen und binnen 18 Werktagen nach dieset Mitteilung auf
ein Sperrkonlo bei dem vereinbarlen Geldinstilut einzuzahlen Gleichzeilig
muss er veranlassen. dass dieses Geldinstilut den Auftragnehmer von det
Einzahlung des Sicherheitsbetrags benachrichtigt. Nummer 5 gilt entspre-
cneno.
(2) Bei kleineren oder kurzfrisligen Aullrägen ist es zulässig. dass der Auf-
traggeber den einbehaltenen Sicherheitsbetrag erst bei der Schlusszahlung
aul ern Sperrkonto einzahlt.
(3) Zahlt der Auftraggeber den einbehaltenen Betrag nicht rechtzeilig ein,
so kann ihm der Auftragnehmer hierfür eine angemessene Nachfrisl setzen.
Lässt der Auftraggeber auch diese verslreichen, so kann der Auftragneh-
mer die sofortige Auszahlung des einbehaltenen Eetrags verlangen und
braucht dann keine Sicherheil mehr zu leisten.
(4) Öffentliche Auftraggeber sind berechtigt, den als Sicherheit einbehal-
tenen Betrag auf eigenes Verwahrgeldkonto zu nehmen: der Betrag wird
nicht verzinst-

7. Der Auftragnehmer hat die Sicherheil binnen 18 Werktagen nach Vertrags-
abschluss zu leisten. wenn nichts anderes vereinbart ist. Soweit er diese
Verpflichtung nicht erfüllt hat, ist der Auflraggeber berechtigt, vom Gulha-
ben des Auftragnehmers einen Betrag in Höhe der vereinbarten Sicherheit
einzubehalten. lm Ubrigen gelten die Nummern 5 und 6 außer Abs. 1 Satz 1

entsprechend.
8. {1) Der Au{traggeber hat eine nicht verwertete Sicherheit tür die Vertrags'

erlüllung zum vereinbarten Zeitpunkt, spätestens nach Abnahme und Stel-
lung der Sicherheit für Mängelansprüche zurückzugeben. es sei denn, dass
Ansprüche des Auftraggebers, die nicht von der gestellten Sicherheit lür
Mängelansprüche umfasst sind, noch nicht erfülll sind. Dann darl er tür die-
se Vertragserfüllungsansprüche einen entsprechenden Teil der Sicherheit
zurückhalten.
(2) Der Auflraggeber hat eine nicht veru/ertete Sicherheit f ür Mängelansprü-
che nach Ablaul von 2 Jahren zurückzugeben, sofern kern anderer Rück-
gabezeitpunkt vereinbart worden ist. Soweit jedoch zu diesem Zeitpunkt
seine geltend gemachten Ansprüche noch nicht erfüllt sind. darJ er einen
entsorechenden Teil der Sicherheit zurückhalten.

s18
Streitigkeiten

1. Liegen die Voraussetzungen für eine Gerichtsstandvereinbarung nach $ 38
Zivilprozessordnung vor, richtet sich der Gerichtsstand lür Streitigkeiten aus
dem Vertrag nach dem Sitz der tür die Prozessvertretung des Auftraggebers
zuständigen Stelle, wenn nichts anderes vereinbart ist- Sie ist dem Auftrag-
nehmer auf Verlangen mitzuteilen.

2. (1) Entslehen bei Verträgen mit Behörden Meinungsverschiedenheaten. so
soll der Auftragnehmer zunächst die der auftraggebenden Stelle unmittelbar
vorgesetzte Stelle anrufen, Diese soll dem Autlragnehmer Gelegenheit zur
mündlichen Aussprache geben und ihn möglichst innerhalb von 2 Monaten
nach der Anru{ung schriftlich bescheiden und dabei auf die Rechtsfolgen
des Satzes 3 hinweisen. Die Entscheidung gill als anerkannt, wenn der Auf-
tragnehmer nicht innerhalb von 3 Monalen nach Eingang des Eescheides
schriftlich Einspruch beim Auftraggeber erhebt und dieser ihn auf die Aus-
schlusslrist hingewiesen hat.
(2) Mit dem Eingang des schriftlichen Antrages aul Durchführung eines
Ver{ahrens nach Absatz 1 wird die Verjährung des in diesem Antrag geltend
gemachten Anspruchs gehemmt. Wollen Auttraggeber oder Auftragnehmer
das Veriahren nicht weiter betreiben, teilen sie dies dem jeweils anderen
Teil schriftlich mil. Die Hemmung endet 3 Monate nach Zugang des schrift-
lichen Bescheides oder der Mitteilung nach Satz 2.

3. Daneben kann ein Verfahren zur Streitbeilegung vereinbart werden. Die Ver-
einbarung sollte mit Vertragsabschluss erlolgen.

4. Bei Meinungsverschiedenheilen über die Eigenschaft von Stollen und Bau-
teilen, für die allgemein gültige Prüfungsverfahren bestehen, und über die
Zulässigkeit oder Zuverlässigkeit der bei der Prüfung verwendeten Maschi-
nen oder angewendeten Prülungsvertahren kann jede Vertragspartei nach
vorheriger Benachrichtigung der anderen Vertragspartei die malerialtech-
nische Untersuchung durch eine staatliche oder staatlich anerkannte Mate-
rialprüfungsslelle vornehmen lassen; deren Feststellungen sind verbindlich.
Die Kosten trägt der unterliegende Teil.

5. Streitfälle berechtigen den Auftragnehmer nicht. die Arbeiten einzustellen.
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